
Grundsteuer B – Oppach  
 
Durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 7.8.1973 
(Bundesgesetzblatt I S. 965, das zuletzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024  
(BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist) wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2026 in der 
zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt. 
 
Die Grundsteuer 2026 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundsteuerbescheiden festgesetzten 
Beträgen zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert 
werden oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden 
Änderungsbescheide erteilt.  
 
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem 
Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer 
Frist von einem Monat, die mit dem Tag der Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch Widerspruch 
(schriftlich) bei der Gemeindeverwaltung Oppach, August-Bebel-Straße 32 in 02736 Oppach, 
angefochten werden.  
 
Diese öffentliche Bekanntmachung gilt auch für die Grundsteuern, die im Anmeldeverfahren erhoben 
werden. (Hinweis: Steueranmeldungen haben die gleiche Rechtswirkung wie Steuerfestsetzungen 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung)  
 
Auf die Abgabe von erneuten Steueranmeldungen für die Grundsteuer wird verzichtet, soweit in den 

Besteuerungsgrundlagen seit der letzten Anmeldung keine Änderung eingetreten ist. Auf die 

Verpflichtung, jede Änderung diesbezüglich der Wohnfläche oder der Ausstattung, die sich auf die 

Steuer auswirkt, der Gemeinde mitzuteilen, wird an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen. 

 

 

 

 


